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Art. 3 § 12 VbtG
 VbtG - Verbotsgesetz 1947

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

In gleicher Weise ist strafbar, wer in der Zeit zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 13. März 1938 durch beträchtliche

3nanzielle Zuwendungen die NSDAP, einen ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK, den NS-Soldatenring, den NS-

O=ziersbund) ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände oder eine nationalsozialistische Organisation oder

Einrichtung überhaupt gefördert hat oder wer durch Schädigung des österreichischen Wirtschaftslebens für Zwecke

einer der angeführten Organisationen den Bestand des selbständigen Staates Österreich zu untergraben

unternommen hat.
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 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 3 § 12 VbtG
	VbtG - Verbotsgesetz 1947


